
Falschparker / Fremdparker / Isargänger Ludmillastraße 32 / 34;

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 04009 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirks 18 – Untergiesing - Harlaching vom 17.08.2017

Sehr geehrter Herr Baumgärtner,

wir kommen zurück auf den Antrag des Bezirksausschusses 18 vom 17.08.2017 und teilen 
dazu Folgendes mit:

Der Antrag zielt darauf ab, Maßnahmen gegen die Falschparker in der Ludmillastraße im 
Bereich zwischen Schönstraße und Hellabrunner Straße zu ergreifen.

Nach Anforderung einer Stellungnahme der Polizei können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Die Ludmillastraße befindet sich in einer Tempo 30-Zone und kann in beide Richtungen 
befahren werden. Der Antrag betrifft den Teilbereich zwischen Schönstraße und Hellabrunner 
Straße. 

In diesem Streckenabschnitt besteht auf der Nordostseite der Ludmillastraße durchgehend 
Haltverbot durch Zeichen 283 StVO, das sich in der Hellabrunner Straße fortsetzt. Zwischen 
der Pistorinistraße und der Hellabrunner Straße (in Höhe der Anwesen Ludmillastraße 32/34) 
besteht Haltverbot durch Zeichen 283 StVO auf beiden Straßenseiten. Gehwegparken ist nicht 
zugelassen und aufgrund der geringen Gehwegbreiten von ca. 2,00 m in der Ludmillastraße 
grundsätzlich nicht ohne Behinderung möglich. 
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Der Parkdruck ist wie in anderen Stadtteilen hoch und wird durch die Anfahrt der Bevölkerung 
mit Pkw‘s zum Naherholungsgebiet der Isarauen an unterschiedlichen Tagen und zu 
unterschiedlichen Zeiten verschärft. Auch die Tatsache der unmittelbaren Nähe zum 
Parklizenzgebiet Untergiesing wirkt sich auf die Parksituation im Bereich der Ludmillastraße 
aus. Viele Fahrzeugführer nutzen nach den Beobachtungen der Polizei die angrenzenden 
Straßen des Parklizenzgebietes, um dort kostenlos zu parken. 

Das Verkehrsunfallaufkommen in der Ludmillastraße ist nach den polizeilichen Feststellungen 
unauffällig. In den letzten beiden Jahren wurden hier lediglich Kleinunfälle polizeilich bekannt. 

Die Verkehrssituation ist der örtlich zuständigen Polizeiinspektion 23 bekannt. Die PI 23 führt 
im Stadtteil Untergiesing regelmäßig Überwachungsmaßnahmen des ruhenden Verkehrs im 
Rahmen des Möglichen durch. 

Zur Überprüfung der Parksituation regt die Polizei an, dass sich betroffene Bürger jederzeit an 
die zuständige Polizeidienststelle oder die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München 
unter der Rufnummer 110 wenden.

Eine weitergehende Regelung des ruhenden Verkehrs ist aus Sicht des Kreisverwaltungs-
referates derzeit nicht angezeigt.

 
Mit freundlichen Grüßen

im Original gez.
KVR III / 141


